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Satzung - Förderverein Landschulheim Grovesmühle e. V.  

§ 1 Name und Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Die Vereinigung der das Landschulheim Grovesmühle Fördernden führt den Namen 

„ Förderverein Landschulheim Grovesmühle e.V.." 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Veckenstedt und soll in das Vereinsregister eingetra-

gen werden. 

(3) Geschäftsjahr ist das Schuljahr. 

§ 2 Aufgaben 

(1) Zweck des Fördervereins Landschulheim Grovesmühle e.V. -nachstehend als För-

derverein bezeichnet- ist die Pflege der Beziehungen zwischen den Mitgliedern und 

der Schule, sowie die Unterstützung der Schule bei ihren Erziehungsaufgaben. 

(2) Der Förderverein arbeitet unabhängig und überparteilich. Er verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstig-

ten Zwecke" der Abgabenordnung (AO), 

(3) Der Förderverein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-

che Zwecke. 

(4) Mittel des Fördervereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Fördervereins. 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

(6) Zu den Aufgaben des Fördervereins gehören im einzelnen: 

a) Materielle und finanzielle Förderung der erzieherischen, unterrichtlichen und au-

ßerunterrichtlichen Arbeit des Landschulheims Grovesmühle; 

b) Das öffentliche Wirken des Fördervereins unterstützt die erzieherischen Aufga-

ben und   Ziele des Landschulheims Grovesmühle; 

c) Herstellung von Kontakten zu öffentlichen Einrichtungen sowie privatwirtschaftli-

chen Institutionen und Unternehmen, um den Schülerinnen und Schülern des 

Landschulheims Grovesmühle Einblicke in das Bildungswesen und berufliche Tä-

tigkeitsfelder zu ermöglichen, die die Berufswahl erleichtern können; 

d) Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, deren Erziehungsberechtigte in 

soziale Notlagen geraten sind, um ihnen Verbleib in der Schule und die Teil-

nahme an Veranstaltungen zu ermöglichen; 

e) Mithilfe bei der Traditionsbildung des Landschulheims Grovesmühle, vor allem 

durch Mitwirkung bei Ehemaligentreffen sowie bei der Pflege von Kontakten e-

hemaliger und derzeitiger Schülerinnen und Schülern bzw. Lehrerinnen und 

Lehrer dieser Schule; 

f) Unterstützung von Schulfeierlichkeiten jedweder Art; 

g) Jährliche Herausgabe eines Tätigkeits- und Planungsberichts für alle Mitglieder. 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Fördervereins können volljährige natürliche und juristische Personen wer-

den. 

(2) Die Aufnahme erfolgt nach einer schriftlichen Beitrittserklärung mit Zustimmung des Vor-

standes. Bei einer Ablehnung des Vorstands steht dem Beitrittsbeantragenden das Beru-

fungsrecht an die nächste ordentliche Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss in-

nerhalb von einem Monat ab Zugang des Ablehnungsbescheides beim Vorstand schriftlich 

eingelegt werden. Der Vorstand legt daraufhin der o.a. Mitgliederversammlung seinen 

Ablehnungsbescheid zur Entscheidung vor, 

(3) Der Austritt aus dem Förderverein kann jederzeit erfolgen. 

(4) Ein Ausschluss aus dem Förderverein kann nur bei vereinsschädigenden Verhalten oder 

Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge erfolgen. Über den Ausschluss entscheidet der Vor-

stand. Werden Gegenvorstellungen erhoben, entscheidet abschließend die Mitgliederver-

sammlung. 

§ 4 Beiträge 

Die Höhe des Mitgliedbeitrages wird jährlich durch Mitgliederbeschluss festgesetzt.  

§ 5 Spenden 

Auch einmalige besondere Spenden und Dauerspenden an den Förderverein sind zu den sat-

zungsgemäß vorgesehenen Zwecken zu verwenden. Ihre Zahlung begründet jedoch keine Mit-

gliedschaft. 

§ 6 Organe des Fördervereins 

Organe des Fördervereins sind: 

a) Die Mitgliederversammlung 

b) Der Vorstand 

c) Zwei Kassenprüfer, 

§ 7 Die Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Fördervereins. Der Vorstand ist an 

Weisungen der Mitgliederversammlung gebunden. 

(2) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören außer den in dieser Satzung ein-

zeln bestimmten Punkten die Wahlen des Vorstandes, die Prüfung der Tätigkeit und Ent-

lastung des Vorstandes. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich als ordentliche Mitgliederversammlung 

durch schriftliche Einladung einzuberufen. Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
sind einzuberufen, wenn ¼ der Mitglieder oder aber 10 Mitglieder dies schriftlich unter 

Angabe der Tagesordnung beantragen. Die außerordentliche Mitgliederversammlung ist 

vom Vorstand sofort mit einer Frist von 4 Wochen einzuberufen. Über die Mitgliederver-

sammlung ist ein Protokoll anzufertigen und von dem Protokollführer und dem Leiter der 

Mitgliederversammlung zu unterzeichnen, 
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(4) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwe-

senden Mitglieder, sofern nicht im Gesetz oder der Satzung etwas anderes be-

stimmt ist. Zur Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehören alle Angelegen-

heiten des Fördervereins. Wahlen finden geheim statt. Sonstige Abstimmungen fin-

den geheim statt, sofern dies von mindestens einem Mitglied des Fördervereins be-

antragt wird, Anträge auf Änderung der Satzung müssen spätestens zwei Wochen 

vor der Versammlung beim Vorstand vorliegen. Jede ordnungsgemäß einberufene 

Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 

(5) Jedes ordentliches Mitglied hat auf der Mitgliederversammlung eine Stimme, sofern 

er seinen Mitgliedsbeitrag entrichtet hat. Die Stimme ist nicht übertragbar. Körper-

schaftliche Mitglieder und Firmen haben jeweils einen Vertreter zu benennen, der 

zur Abgabe ihrer Stimme bevollmächtigt ist. 

(6) Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen einer Mehrheit von ¾ der ab-

gegebenen Stimmen, mindestens 2/3  der Vereinsmitglieder. 

§ 8 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand des Fördervereins besteht aus: 

a) dem ersten Vorsitzenden 

b) dem zweiten Vorsitzenden 

c) dem Schatzmeister 

(2) Dem Vorstand dürfen keine Personen aus der amtierenden Schulleitung der Schule 

angehören. Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich. 

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte des Fördervereins. Er gibt sich eine Geschäftsord-

nung. Der Vorstand setzt die Vereinszwecke durch, entscheidet insbesondere über 

die Gewährung von Zuschüssen. Er erarbeitet für die Gewährung von Zuschüssen 

Richtlinien, über die in der Mitgliederversammlung entschieden wird. Der Vorstand 

vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen. Zur Vertretung sind zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam berech-

tigt. Erklärungen gegenüber dem Förderverein können gegenüber einem Vor-

standsmitglied rechtswirksam abgegeben werden. 

(4) Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zu-

lässig. 

(5) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so haben die verbleibenden 

Vorstandsmitglieder eine geeignete Persönlichkeit mit der Wahrnehmung der 

Aufgaben bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu beauftragen. Diese 

Mitgliederversammlung ist möglichst bald einzuberufen. 

(6) Die Vorstandssitzungen werden von dem/ der Vorsitzenden einberufen. Sie sind 

einzuberufen, wenn ein Mitglied des Vorstandes es verlangt. 

(7) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entschei-

det die Stimme des/ der Vorsitzenden, Beschlüsse können auch in der Form gefasst 

werden, dass die Mitglieder des Vorstandes eine Maßnahme durch gemeinsame Un-

terschrift billigen. In den Sitzungen gefasste Beschlüsse sind zu protokollieren. Das 

Protokoll ist von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 

§ 9 Der Schatzmeister 

Der/ die Schatzmeister/ in überwacht die Einnahmen und Ausgaben und die Buchführung. Er/ 

sie hat zu veranlassen, dass die Bücher und Belege den von der Mitgliederversammlung bestell-

ten beiden Kassenprüfern vorgelegt werden. 

§ 10 Die Kassenprüfer 

(1) Die von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählten zwei Kassenprüfer überwa-

chen die Kassengeschäfte des Fördervereins. Sie können jederzeit Einsicht in die Ge-

schäftsunterlagen des Fördervereins, insbesondere das Kassenbuch nehmen. Sie dürfen 

nicht zugleich dem Vorstand angehören. Wiederwahl ist zulässig, 

(2) Mindestens einmal im Jahr findet eine Überprüfung der Vereinskasse durch die Kassen-

prüfer statt. Über das Ergebnis dieser Prüfung fertigen sie eine Niederschrift an und teilen 

es der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung mit. 

§ 11 Auflösung des Fördervereins 

(1) Die Auflösung des Fördervereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außer-

ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen. Sie ist nur beschlussfähig, wenn mindes-

tens ¾ der Mitglieder anwesend sind. Ist dies nicht der Fall, wird eine neue außerordent-

liche Mitgliederversammlung mit dem demselben Tagesordnungspunkt einberufen. Diese 

ist dann in jedem Fall beschlussfähig. Die Auflösung kann in ihr mit einer Mehrheit von ¾ 

der abgegebenen Stimmen erfolgen. 

(2) Im Falle der Auflösung des Fördervereins oder im Falle einer Änderung des im § 2 der 

Satzung genannten Vereinzweckes fällt das Vermögen des Fördervereins dem Schulträ-

ger-Verein zu, sofern die Schule noch als staatlich anerkannte Privatschule besieht und 

die Mitgliederversammlung das beschließt. Kommt eine solche Entschließung nicht zu-

stande, so ist das Vermögen einem gemeinnützigen Zweck im Sinne des Steueranpas-

sungsgesetzes und der Gemeinnützigkeitsordnung zuzuführen. Der gemeinnützige Zweck 

muss der Kinder- und Jugendpflege dienen. Die Ausführung des Beschlusses über die 

Verwendung des Vermögens bedarf der Genehmigung des für den Sitz des Fördervereins 

zuständigen Finanzamtes. 

(3) Wird der Förderverein aufgelöst, so ist das Vermögen in gleicher Form vom letzten Vor-

stand (§ 29 BGB) einem gleichartigen Zweck zuzuführen. 

§ 12 Inkrafttreten 

Die vorliegende Satzung wurde am 28. April 1998 durch Beschluss der Mitgliederversammlung 

des Fördervereins Landschulheim Grovesmühle e.V.. in Kraft gesetzt. Der Vorstand ist zur for-

maljuristischen Änderung der Satzung berechtigt, wenn diese zur Eintragung des Fördervereins 

in das Vereinsregister notwendig ist.  

 

Veckenstedt, den 28.04 1998 


